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329 Verordnung
über das Naturschutzgebiet St. Arnualer Wiesen

Vom 12. August 2004

Auf Grund des § 17 Saarländisches Naturschutzgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März
1993 (Amtsbl. S. 346, 482), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. Juni 2004 (Amtsbl. S. 1550), verordnet
das Ministerium für Umwelt:

§ 1

Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit
einer Gröûe von ca. 36 ha wird zum Naturschutz-
gebiet erklärt; es trägt die Bezeichnung Naturschutz-
gebiet ¹St. Arnualer Wiesenª.

(2) Das Naturschutzgebiet liegt in Saarbrücken zwi-
schen St. Arnual und Brebach im ehemaligen Saar-
bogen.

Das Naturschutzgebiet umfasst die Grundstücke:

Gemarkung St. Arnual

Flur 5

Nr. 19/1, 38, 39, 93/40, 94/40, 103/41, 41/4 sowie Teile
aus Nr. 13/20, 42, 43, 44/1, 41/5

Flur 4

Nr. 28/5, 20/2, 21/2, 68/23, 42/7, 42/4, 42/5, 70/25, 71/27,
29, 72/32, 73/33, 74/34, 75/35, 76/42, 64/34

Flur 3

Nr. 1/8, 1/16, 52/3, 53/3 sowie Teile aus Nr. 2/1, 24/1,
44/4, 1/9, 1/17

Gemarkung Brebach

Flur 1

Nr. 46/13, 46/14, 398/46, 396/17 sowie Teile aus
Nr. 23/6, 23/11, 46/5

(3) Das Naturschutzgebiet ist in dem anliegenden
Kartenausschnitt gekennzeichnet sowie in der Katas-
terkarte Maûstab 1 : 2.000 mit Randsignatur dar-
gestellt. Die Katasterkarte wird im Ministerium für
Umwelt Ð oberste Naturschutzbehörde, Saarbrücken,
verwahrt. Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei
der unteren Naturschutzbehörde bei der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken. Die Karte kann bei den genannten
Behörden eingesehen werden.

(4) Das Naturschutzgebiet wird an den Hauptzugän-
gen durch Aufstellung des amtlichen Schildes ¹Natur-
schutzgebietª gekennzeichnet.

§ 2

Schutzzweck

Schutzzweck ist, diese stadtnahe Saar-Halbinsel als
unbebauten Landschaftsraum dauerhaft für folgende
Funktionen zu sichern:

Ð Lebensraum landesweit seltener und gefährdeter
Tier- und Pflanzenarten in einem Mosaik zahlrei-
cher Vegetationseinheiten der verschiedensten
Sukzessionsstadien und entsprechender Entwick-
lungsdynamik, teilweise natürlich bedingt, teil-
weise zufallsbedingt und ausnahmsweise gesteuert,

Ð Frischluftproduktion und Frischluftschneise für die
Innenstadt und angrenzende Stadtteile,

Ð Ungestalteter Freiraum als Natur-Erlebnis- und
naturbezogene Erholungsfläche für die Menschen
ohne Anspruch auf Wegebefestigung, Parkmöblie-
rung, Schutzhütten u. ¾.,

Ð Erhaltung, Sicherung und Entwicklung als Gebiet
von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr.
L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr.
L 305 S. 42), z. B. für den Groûen Feuerfalter.

§ 3

Verbote und Regelungen

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Maûnahmen
und Nutzungen verboten, die zu einer Zerstörung, Be-
schädigung oder nachhaltigen Störung des Natur-
schutzgebietes oder seiner Bestandteile führen oder
dem Schutzzweck gemäû § 2 widersprechen.

Insbesondere ist verboten

1. bauliche Anlagen zu errichten, auch solche, die
keiner Baugenehmigung bedürfen,

2. das Naturschutzgebiet ohne Nutzungsrecht mit
motorgetriebenen Fahrzeugen zu befahren,

3. Pflanzen einzubringen, zu entnehmen oder zu
schädigen und Tiere auszusetzen, zu entnehmen
oder zu stören,

4. im Naturschutzgebiet zu angeln oder zu jagen,

5. in den Wasserhaushalt des Gebietes einzugreifen,

6. Brach- und Grünlandflächen umzubrechen,

7. Pflanzenschutzmittel einzusetzen.

(2) Mähwiesen dürfen nicht vor dem 20. Juni gemäht
werden.

(3) Düngung und das Aufbringen von Gülle und Klär-
schlamm sind ausgeschlossen.

(4) Beweidung darf nur auf bisher beweideten Flä-
chen oder nach den flächenbezogenen Vorgaben des
Pflege- und Entwicklungsplans vorgenommen werden.

(5) In den Waldbeständen darf nur nach den Regeln
des naturgemäûen Waldbaus gewirtschaftet werden
(kahlschlagsfreie Einzelstammnutzung), wobei
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Ð ein Totholz- bzw. Biotopholzanteil von mindestens
10 % des Holzvorrates der Waldbestände auf der
Fläche verbleiben soll,

Ð standortfremde Bestände bei Bewirtschaftung in
naturnahe Bestände umgewandelt werden sollen.

(6) Die Nutzung als öffentliche Naherholungsfläche
ist zulässig mit den Maûgaben, dass

Ð keine Erschlieûungsmaûnahmen, Flächenbefesti-
gungen, Beleuchtungen, Beschallungen oder sons-
tige Installationen vorgenommen werden,

Ð keine lärm- oder lichtintensiven Aktivitäten erfol-
gen,

Ð organisierte oder öffentlich angekündigte Ver-
anstaltungen ausschlieûlich unter dem Ziel der
Vermittlung der Naturerlebnis-Qualität der St. Ar-
nualer Wiesen durchgeführt werden,

Ð Hunde an der Leine geführt werden.

(7) Die Nutzung bestehender Wege, Leitungen und
Einrichtungen ist im Rahmen bestehender Nutzungs-
rechte und Pachtverträge zulässig.

(8) Erdarbeiten zur Sicherung, wissenschaftlichen Do-
kumentation und Bergung von Bodendenkmälern
nach § 20 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes
vom 12. Oktober 1977 (Amtsbl. S. 993) sind im Ein-
vernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde zu-
lässig.

(9) Verkehrssicherungsmaûnahmen und Arbeiten zur
Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäûig beste-
hender Anlagen, Gewässer, Wege, Leitungen (ein-
schlieûlich Leitungstrassen) und Einrichtungen sind
ausschlieûlich in der Zeit vom 15. August bis 15. Fe-
bruar zulässig; bei Gefahr im Verzug und bei unauf-
schiebbaren Arbeiten an Leitungsnetzen gilt diese
Fristbeschränkung nicht.

(10) Das Sammeln von Beeren, Früchten und Pilzen
ist für den Eigenbedarf, ohne gewerblichen Nutzen,
erlaubt.

§ 4

Ausnahmen

Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einzelfall
von Maûgaben nach § 3 für eine bisher rechtmäûig
durchgeführte Nutzung oder für Maûnahmen geringen
Umfangs Ausnahmen zulassen, wenn dadurch der
Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. § 34 Abs. 2
SNG bleibt unberührt.

§ 5

Pflege- und Entwicklungsmaûnahmen

(1) Für das Naturschutzgebiet wird bei Bedarf ein
Pflege- und Entwicklungsplan vom Landesamt für
Umweltschutz aufgestellt.

(2) Pflege- und Entwicklungsmaûnahmen und Maû-
nahmen zur Förderung der Natur-Erlebnisqualität
werden unter Leitung des Landesamtes für Umwelt-
schutz und in Abstimmung mit der Stadt Saarbrücken
durchgeführt.

(3) Bei Verpachtung der im Eigentum der Stadt Saar-
brücken, des Landes oder des Bundes befindlichen
Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarungen
zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des
Pflege- und Entwicklungsplanes für die betroffene
Fläche zu beachten.

§ 6

Duldungspflicht

Die Eigentümerinnen, Eigentümer und Nutzungs-
berechtigten von Grundstücken innerhalb des Natur-
schutzgebietes haben zu dulden, dass

1. die Grenzen des Schutzgebietes durch Aufstellung
des amtlichen Schildes ¹Naturschutzgebietª ge-
kennzeichnet werden,

2. in das Liegenschaftskataster der Hinweis ¹Natur-
schutzgebietª aufgenommen wird.

§ 7

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 38 Abs. 1 Nr. 9 Saarländisches
Naturschutzgesetz handelt, wer im Naturschutzgebiet
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 1

1. bauliche Anlagen errichtet,

2. das Naturschutzgebiet ohne Nutzungsrecht mit ei-
nem motorgetriebenen Fahrzeug befährt,

3. ohne Nutzungsrecht Pflanzen einbringt, entnimmt
oder schädigt oder Tiere aussetzt, entnimmt oder
stört,

4. im Naturschutzgebiet angelt oder jagt,

5. in den Wasserhaushalt des Gebietes eingreift,

6. ohne Nutzungsrecht eine Brach- oder Grünlandflä-
che umbricht,

7. Pflanzenschutzmittel einsetzt.

§ 8

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 12. August 2004

Der Minister für Umwelt

Mörsdorf
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131 Verordnung  
 über das Naturschutzgebiet „St. Arnualer Wiesen“  
 (N 6708-308)

Vom 4. November 2015

Aufgrund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, §§ 23 
und 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig, um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe, durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
staaten eine Berichterstattung über den Erfolg der in 
den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen 
erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedstaat seinen aus den europäischen Richtlini-
en er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert 
ein EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstru-
mentarium in Form von Beschwerde- und Vertrags-
verletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 38,5 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„St. Arnualer Wiesen“ (N 6708-308) und ist Teil des 
Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) 
als Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung gemäß 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7) in der derzeit geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Saarbrücken, Ge-
markungen St. Arnual und Brebach, im ehemaligen 
Saarbogen.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1:2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung ist, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt Saar-
brücken. Verordnungstext und Karten können bei den 
ge nannten Stellen eingesehen werden.

(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu dulden 
haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
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10. Motorsport- und sonstige Veranstaltungen durch-
zuführen,

11. bauliche oder sonstige Anlagen zu errichten, auch 
solche, die baurechtlich verfahrensfrei sind,

12. wild wachsende Pflanzen zu entfernen oder auf 
andere Weise zu schädigen, nicht jagdbare wild 
lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fan-
gen oder zu töten sowie Puppen, Larven, Eier oder 
Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen 
oder zu beschädigen,

13. Hängegleiter, Gleitdrachen, Modellflugzeuge und 
Multikopter zu starten, zu landen und den Flugbe-
trieb mit ihnen auszuüben.

(2) Über Absatz 1 hinaus ist es unzulässig:
1. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 3150 Na-

türliche und naturnahe nährstoffreiche Stillge-
wässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesell-
schaften

 a) Bereiche von Röhricht- und Schwimmblattge-
sellschaften mit Booten zu be fahren,

 b) Wasserpflanzen- oder Röhrichtbestände zu 
mähen oder zu entfernen,

 c) das Gewässer und seine Ufer zu kalken.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstruktu ren sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. von Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde oder 
der von ihr beauftragen Stelle durch diese oder in deren 
Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch den 
SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt. 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-

de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cherzustellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung über das Naturschutzgebiet „St. Arnu-
aler Wiesen“ vom 12. August 2004 (Amtsbl. S. 1854) 
in der derzeit geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 4. November 2015

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

g.schommer
Polygon
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 — Anlage —
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Anlage
zur Verordnung über das Natur-
schutzgebiet N 6708 - 308
"St. Arnualer Wiesen"

0 180 360 540 72090
Meter

Hinweis:
Topographische Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)

1:10.000
vom 4. November 2015 1:10.000




